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RS OGH 1952/4/23 3Ob166/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1952

Norm

ABGB §428

Rechtssatz

Der Käufer hat das Eigentum durch Übergabe nach § 428 ABGB erworben, wenn er sich mit dem Verkäufer

dahingehend geeinigt hat, einen Dritten als Verwahrer der verkauften Möbel zu bestellen, und diesem die

Wohnungsschlüssel übergeben wurden, damit er die Möbel dem Käufer auf dessen Verlangen herausgebe.
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